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15. November 2022 zu verlängern, und beschließt ferner, dass die UNISFA dieses Mandat 

und diese Aufgaben auch weiterhin im Einklang mit Resolution 2609 (2021) wahrnehmen 

soll; 

 3. belässt die in den Ziffern 4 und 5 der Resolution 2609 (2021) festgelegte geneh-

migte Truppen- und Polizeistärke und bekundet seine Absicht, mit den Empfehlungen im 

Schreiben des Generalsekretärs vom 17. September 2021 (S/2021/805) befasst zu bleiben; 

 4. fordert die Regierungen Sudans und Südsudans mit Nachdruck auf, die UNISFA 

bei der Durchführung ihres Mandats und der Entsendung von Personal uneingeschränkt zu 

unterstützen, indem sie alle Hindernisse für die Durchführung des Mandats der UNISFA 

zum Schutz der Zivilbevölkerung in Abyei beseitigen, gemäß ihrer Hauptverantwortung als 

Gaststaaten und den Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen den Schutz, die 

Sicherheit und die Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen sowie den 
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